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l. Name. Sitz und Zweck

Att.'l Der Pistolenklub Feldschtitzen Emmen, gegründet im Jahre 1967, mit Sitz in Emmen, ist ein Verein im
Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgese[buches. Er führt die Bundesübungen gemase Oen
Vorschriten des VBS (EMD) durch. Als ebenso wichtig erachtet der Verein die-Föäeru;g A;;
sportlichen Schiess-ens, die Pflege guter Kameradschaft und vaterländischer Gesinnung. Er istpolitisch und konfessionell neutral. Der Verein gehört mit allen seinen Mitgliedäm dem
Amtsschützenverband Hochdorf (ASV), dem Luzemer Kantonalschützenverein (LK§U unet dem
Schweizerischen Schtilzenverband (SSV) an. Er ist auch Mitglied der ÜnfaUvärsictrerunrt
Schweizerischer Schützenvereine (USS).

ll. Milqliedschaft / Jahresbeitrao

Art 2 Alle Schweizerinnen und Schweizer, ebenfalls Jugendlicfre, die im laufenden Jahr das 10. Altersjahr
enaichen, kÖnnen Mitglied des Vereins weden. Der Verein be§eht aus Aktivmitgliedem (Junioien,
AHiven, Senioren und Senior-Veteranen), Ehren- und Freimitgliedem. Er füfrrt ei;
Mitglieclervezeicfinis. Auci Mitglieder aus anderen Schötenvereinen liönnen als Aktivmitglieder
aufgenommen werden. Diese können jedoch die Jahresrneisfierschaft nur in einem Verein sctrüssen.
Ausländer kÖnnen als Vereinsmitglieder aufgenommen werden, wenn die Zustimmung der kantonalen
Militärbehörde vorliegt.

Art 3 Die Anmeldung zum Eintritt in den Verein hat schrifilich durch eine Beitrittserklärung beam Vorsiland zu
erfolgen. Dieser entscheidet über Aufnahme oder Ahfleisung.

Art.4 Angehörige der Armee und weitere Empfänger von Bundesleistungen, wetche nur die
Bundesübungen absolvieren, sind ohne persönliche Beitragsleistungen zum Schiessen derselben
zugelassen; sie gelten nicht als Vereinsmitglieder. Von Schäteen (Nichtmitgliedem), deren freiwilige
Tätigkeit sich auf die Teilnahme en Vonibungen zu den Bundesübungen bescnränkt, kann e-in
Unkostenbeitrag erfioben werden. Weitere Verpflichtungen dtirfen ihnen nicht auferlegt werden.

Art. 5 Angehörige der Armee, die sich den Anordnungen der zuständigen Vereinsorgane und der
Aufsichtsbehörde auf denr Schiessplatz nicht'iügen, sind cjer kantonalerr Miliiärbehörde zu npiden.

Art 6 Mitglieder, die sich den Anordnungen der zuständigen Vereinsorgane und Aufsichtsbehörde nicht
fügen oder ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht nachkommen, können auf
Antrag des Vorstandes von der Mitgliedschaft ausgeschlossen werden. Ebenso können Mitglieder
ausgeschlossen werden, die dem lnteresse oder dem Ansehen des Vereins zuwicterhandeln.

,rt.7 Der Austritt wfd nach schriftlicher Bestätigung durch den Vorstand rechtsvrirksam. Mit dem Austritt
bzrv. dem Ausscttluss erlischl jedes Anrecht sowohl auf das Vereinsvermögen als auch auf jegliche
Auszahlungen des Vereins.

Art.I Die odentliche Generalversammlung (nachstehend GV genannt) setzt den Jahresbeltrag sowie die
Entschädigungen an den Vorstand fest.

An.8 Aktivmitglieder, die dem Verein während 25 Jahren angehört haben, können durch den Vorstand zu
Freimitgliedem emannt werden. Sie haben die gleichen Rechte wie die Aktivmitgliecter.

Art.10 Personen, welche sich um den Verein oder um das Schiessvlesen überhaud besondes verdient
gemacht haben, können, auf Antrag des Vorstandes, von der GV zu Ehrenmitgliedem ernannt werden"
Die Ehrenmitglieder haben Antrags-, Stimm- und Wahlrecht.

lll. Orqanisation

lfi. 1r Die Organe des Vereins sind:

GV
Vorstand
Rechnungsrevisoren

Art.12 Die ordentliche GV findet in der Regel im 1. Quartal des Jahres statt und erledigt folgende Geschäfte:

a)
b)
c)
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- Begrüssurp

- Wahl von Stimmenzählem

- Abnahme des protokolls

- Entgegennahme des Jahresberichtes

- Abnahme der Jahresrechnung

- Voranschlag/Budget

- Festsetzung der Jahresbeiträg€

- Fessetzung Entschättigungen an den Vorstand.

- Genehmigung des Jahresprogrammes

- Wahlen : Varstand, präsident, Rechnungsrevisoren, Fähnrich

- Ehrungen

- Anträge von Vostand uncl Vereinsmitglieclem

- Verschiedenes

Eine ausserordentliche GV kann einberufen werden:

a) durch den Vors(and

b) auf Begehren von 115 cter Vereinsmitglieder.

Jede GV ist beschlussfähig, wenn deren Abhattung den Mitglie<lern mindestens
3 Wochen vorhe^r unter Nennung der Trektanden bekanntgegeben wurde. Anträge zu handen der GV
müssen mind. 10 Tage vor der Versammlung beim PräsidCntän eintreffen.
Die Ab§immungen und Wahlen erlolgen (sofem nichts anderes beschlossen wird) durch offenes
Handmehr. Der Präsident stimrnt mit und hat beistimmengleichheit den Stichentscheid.

Art.13 Der Vorstand wird auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Die Anzahl cter Mitglieder wird durch die GV
besimmt.

An r,t Die Revisoren werden auf eine Amtsdauer von 2 Jahren gewähtt.

Art. t§ Die Demission eines Vot§andsmitgliedes oder eines Revisors hat mindestens 3 Monate vorder
GV schrifrlich an den Präsidenten, eventuell den Mzepräsidenten zu erfolgen.

Alt. 16 Der Vorstand selzt sich zusammen aus: Präsident, Vizepräsident, Kassier, Aktuar, Schützenmeis{er,
Jungschützenleiter, -sofern im Verein Jungschützenkurse durctrgeführt werden- sowie weiteien
Mitglieclem. Der Vorstand trägrt die volle verantwortung fui cten Schiessbetrieb und die
Berichter§{attung. Er erledigt alle Geschäfte, die nicht der GV voÖehalten sind, insbesondere

- Wahl der Delegierten in die übergeordneten Verbände

- Aufstellung des Schiessprogrammes

- Vorbereitung und Leitung der Schiessübungen und anderer Vereinsantässe

- Vermögensvenrvaltung, Aufstellung des Voranschlages und derJahresrechnung
- Festsetzung der Unkosenbeitrfue gemäss Artikel 4

- Vorbereitung der Geschäfte für etie GV

- Durchführung der Beschlüsse der GV und Handhabung der Statuten

- Beschlussfassung über ausserordentliche Ausgaben bis zu einem limitierten Betrag der von der GV
festgelegt wird.

Ad.lr Die Aufgabenzuteilungen clurch den Vorstand sind wie folgt:

- Der Präsitlent vertritt den Verein nach aussen, er leitet die GV und Vorstands-
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sitzungen. Er erstattet der ordentlichen GV einen schriftlichen Jahresbericht. Mit dem Vize-
präsidenten oder dem Aktuar oder dem Kassier führt er rechtsverbin«ilichJ uni"ts"rrrin.

- Der Vizepräsident ist der Stellvertreter des Präsidenten. Er unterstülzt ihn in seinen Funktionen.

' Der Kassier venvaltet die Finanzen des Vereins und is verantworilich für die Führung des
Mitglietterveneichnisseg. Er legt der ordentlichen GV die Jahresrecnnung aO.
Gelcler' clie er nicht zur Regulierung von Verbindlichkeiten des Vereins Gnotigt, hat er zinstragend
und sicher anzulegen. Er führt die rechtsverbindliche Unterschrift zusarnmen äit Oem präsideiten im
Rechnungsresen.

' Der Aktuar ist Protokollführer und ertedigrt die Konespondenz. Er isl unterschriflsberechtigt.

- Der Oberschützenmeister leitet die Schiesqübungen u«l sorgt für eineo geordneten Schiessbetrieb.

- Den Schiltzenmeistem obliegt die Beaufsichtigung und Ausbildung der Scüiesserden.

- Der Munitionsverwaher besorgt die Verteilung der Munition, die Verwertung der Hülsen sovrie defl
Rückschub des Verpackungsmaterials. Er ist besorgt für etie Auftewahrung äo pflege des
Vereinsmaterials.

- Der Vorstand ist ermächtigt, die Aufgabenzuleilung zu ändem. Er regelt auch die Stellvertretungen.

Art' ,8 Jedes einzelne Vorstandsmitglietl ist dem Verein gegenüber für seine Amtsführung sorie filr ihm
anvertrautes Gut verantworüich.

A(- le Der Vorstard ist beschlussfähig, wenn ausser dem Vorsitzenden mindestens die Hälfie der
Mitglieder anwesend ist. Der Präsident hat bei Stimmengleichheit den sichentscheid.

Art' 20 Die Revisoren sind verpflichtet, naclrAblauf jedes Rechnungsjahres die Rechnung zu prtifen und zu
handen der ordenflichen GV schriftlich Bericht und Antrag zu ersatten.

V. Finanzielles

Ail.21 Das Vereinsjahr dauert vom 1. Januar bis 31. Dezember.

Art.22 Für Verbindlichkeiten des Pistolenktub Feldschützen Emmen haftet lediglich das Vereinsvermögen.

Art.23 Der Vereinsaustritt hat auf Ende des Vereinsjahres zu erfolgen. Die Mitglieder haben die finanziellen
Verpflichtungen für das laufende Jahr zu erfüllen.

AtL21 Unter dem Namen Feldschützen Emmen exis{ieren avei voneinander unabhängige, rechüiche
Vereine.
Es sind dies der Pistolenklub und die Gewehrsektion. Die Gemeinsamkeit beider Vereine
dokumentiert sich in folgenden punkten:

a) gemeinsame Ehrenmitgliedschaft

b) gegenseitige Befreiung vom Jahresbeitrag beim Erfüllen der Bundesübungen.

Art.26 Die Bundesübungen sincl in den ortsüblichen Publikationsorganen bekanntzugeben.

,*rLze Eine Revision der Statuten kann auf Antrag des Vorslandes oder auf Begehren von mindestens
115 der Mitglieder stattfinden. Die Beschlussfassung erfolgt an der odenilichen oder einer
ausserordentlich einberufenen GV.
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An-27 Die Auflösung des Vereins kann erfolgen, wenn 2ll3 der Mitglieder dies verlangen.
Das.Vereinseigentum ist der Gemeinde Emmen sotange zui Verwattung zu uüergeben, bis sich ein
solcher Verein mit gleicher Zweckbestimmung wieder konstituiert habeä wid.

Art.28 Vorstehende Statuten sind an der GV vom 30. Januar 199E angenommen worden. Sie treten nach
§eflmigung durch den Kantonalschiitzenverein und die kantönate Mititärdirektion in Kraft. Die
bisherigen Statuten vom 13. Februar 1981 sowie darauf bezügliche Beschlüsse werOen dadurch
aufgehoben.

Emmenbrücke, 30. Januar 1998

Pistolenklub FeldschüEen Emmen

Emmen, //8, 3, 98

Der Präsident Der AKuar:

Genehmigt durch die Militärdirektion des Kantons Luzem
Luzem, 17. 0.prii 1S98
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Xaver Schener

Dr. Ulrich Fässler

3.1:!;riir"-, Folizei- und
U,-n.n s I tlch u lzdeoo r te;'n ent

'^)ff'"wt,

Der Milittlrdirektor:

G.//au-n"
Der Präsident: Geri Humi

Genehmigt durch den

Hochdorf, -?/ ,

DerAlülar:

Kantonalschützenverein Luzem
is'
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